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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1963

Norm

ABGB §1325 D1a

Rechtssatz

Darauf, ob sich der Kläger, um die ihm obliegende Arbeit verrichten zu können, mehr anstrengen muß als ein

Gesunder, kommt es nicht an. In Betracht käme nur ein Vergleich der Anstrengung bei der derzeitigen Beschäftigung

mit der Anstrengung bei Ausführung der gleichen Arbeit wie vor dem Unfall.
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